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Ausbildungspraktikum  
 

Rechtsgrundlagen  Art. 59 und Art. 60 Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) 

Art. 81 ff Arbeitslosenversicherungsverordnung (AVIV) 

AMM-Kreisschreiben  
 

Grundlage  Ein Ausbildungspraktikum findet in Form eines Umschulungs-  

und Weiterbildungskurses im Sinne von Art. 59 und 60 AVIG sowie  

Art. 81 ff. AVIV in einem privaten Unternehmen oder in einer öffentli-

chen Verwaltung statt. Ziel ist berufliche Kenntnisse zu vertiefen und 

auszubauen, um auf diese Weise die Vermittlungsfähigkeit zu erhö-

hen und die Chance einer Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ver-

bessern. 
 
Teilnehmerkreis  1. Die Teilnehmer 

Das Ausbildungspraktikum bezweckt im Wesentlichen eine bewusste 
Ergänzung der beruflichen Kenntnisse der Teilnehmenden. Die zu-
ständige Amtsstelle entscheidet über die Teilnahme an einem Ausbil-
dungs-praktikum unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Ar-
beitsmarktes, des Teilnehmerkreises und der Chancen für eine 
schnelle Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

 

2. Die Betriebe 
Privatunternehmen sowie öffentliche Verwaltung (Bund, Kantone,   
Gemeinden) können als Ausbildungsbetrieb auftreten. Eine Institution, 
die für ein Ausbildungspraktikum in Frage kommt, muss grundsätzlich 
berechtigt sein, Lernende auszubilden oder, wenn das nicht der Fall 
ist, die erforderliche Seriosität gewähren sowie über Infrastruktur und 
Personal verfügen, die für einen guten Verlauf der Massnahme not-
wendig sind. Nach Abschluss der Ausbildung stellt der Ausbildungsbe-
trieb den Praktikanten ein Arbeitszeugnis aus, in dem die vom Prakti-
kanten erworbenen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten angege-
ben werden. 

 

Dauer des Praktikums  Das Ausbildungspraktikum soll die Dauer von drei Monaten grund-

sätzlich nicht überschreiten. 
 

Finanzierung  Es wird kein Lohn an die Praktikanten ausbezahlt.  

Die Versicherten erhalten während des Praktikums das ihnen zu-

stehende Taggeld von der Arbeitslosenkasse. Zusätzlich erhalten sie 

Reise- und Verpflegungsentschädigung nach den einschlägigen Be-

stimmungen.  
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